
3845 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 25. April 1990 betreffend ein Bundesge

setz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959 geändert wird (Wasserrechtsgesetz

Novelle 1990) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 1152/NR der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 

dem Gesetzentwurf in 1152/NR der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

1. Art. I Z 6 hat zu entfallen. 

2. In Art. I Z 27 hat § 33f Abs. 6 wie folgt zu lauten: 

(6) Wenn aus einer Verordnung gemäß Abs. 3 schwerwiegende wirtschaftliche 

Nachteile in der sonst rechtmäßigen Nutzung von Anlagen und Grundstücken 

erwachsen, die eine Einkommensminderung von mehr als 20 vH bewirken, kann der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft nach Maß-gabe des jeweiligen Bundes

voranschlages Zuschüsse bis höchstens 50 vH der hiedurch bewirkten, das Ausmaß , 
von 20 vH übersteigenden nachweislichen Einkommensminderung gewähren, wenn 

seitens des betreffenden Landes ein mindestens gleich hoher Zuschuß geleistet 

wird. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Förderung besteht nicht. Die 

Einkommensminderung bezieht sich in der Land- und Forstwirtschaft auf Ein

schränkungen der ordnungsgemäßen Bodennutzung (§ 32 Abs. 8) auf den betroffenen 

Grundflächen. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat im Einverneh

men mit dem Bundesminister für Finanzen nach Anhörung der Länder Richtlinien 

für die Gewährung der Förderung aufzustellen. Die Richtlinien sind dem Rech

nungshof zur Kenntnis zu bringen und in geeigneter Weise zu verlautbaren. 
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